
Neuer Datenschutzrahmen im EPA
UNSER ZIEL
Personenbezogene Daten gemeinsam besser schützen 

DATENSCHUTZRAHMEN INTERNE KONSULTATION

INTERNE
SENSIBILISIERUNGSKAMPAGNE

EXTERNE
KONSULTATION

VERANTWORTLICHER & AUFTRAGSVERARBEITER UND
DEREN ZUSTÄNDIGKEITEN: 

DATENSCHUTZAUSSCHUSS 

DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER UND 
DATENSCHUTZ-VERBINDUNGSPERSONEN 

Volle organisatorische Unabhängigkeit 
von Datenschutzbeauftragtem und 
Datenschutzbüro

Überarbeitung der 
Datenschutzrichtlinien und Erstellung 
eines modernisierten und 
umfassenden Datenschutzrahmens

in allen GDs, einschließlich 
Personalvertretung

Schulungs- und 
Informationsmaterial für 
alle Bediensteten

Die Datenverarbeitung kann nur mit Einwilligung der 
betro�enen Person (oder aus einem anderen rechtmäßigen 
Grund gemäß den EPA-Datenschutzvorschriften) und im 
Einklang mit deren Wünschen und Erwartungen erfolgen, und 
zwar durch Transparenz der Verarbeitungsvorgänge, Zwecke 
und Erfordernisse sowie mit klar definierten Vorschriften, 
Risiken, Garantien und Rechten.

Das EPA ist verantwortlich für seine 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
und muss in der Lage sein, die 
Einhaltung der 
EPA-Datenschutzvorschriften durch 
aktive und kontinuierliche Umsetzung 
von Maßnahmen und Garantien 
nachzuweisen.

Verarbeitung personenbezogener Daten 
nur für spezifische, genau definierte 
Zwecke oder für einen Zweck, der mit dem 
ursprünglichen kompatibel ist 

Einführung angemessener 
technischer und/oder 
organisatorischer Maßnahmen 
zum Schutz betro�ener 
Personen

Unverzügliche Löschung oder 
Anonymisierung 
personenbezogener Daten, die für 
die ursprünglichen Zwecke nicht 
mehr benötigt werden

Jeder Einzelne ist eine betro�ene Person und hat 
das Recht auf (eine Beschränkung dieser Rechte 
ist an strenge Bedingungen geknüpft):

Datenschutz durch Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen; 
Übertragung der Verantwortlichkeit; Verzeichnis der Verarbeitungsvorgänge und 
Datenschutzerklärungen 

Aufsichtsgremium mit Überwachungsfunktion und eine Rolle im Mechanismus für Rechtsschutz 

Vermitteln zwischen Stakeholdern, um die Einhaltung des Datenschutzes und die 
Rechenschaftspflicht, Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung des EPA zu fördern und zu 
katalysieren.

PRÄSIDENT DER BESCHWERDEKAMMERN 
Der Präsident der Beschwerdekammern ist gemäß dem Akt der Übertragung der Verantwortliche 
für die Verarbeitung. 

Die gespeicherten 
personenbezogenen Daten 
müssen richtig und stets auf 
dem neuesten Stand sein, 
unrichtige Daten sind zu 
berichtigen oder zu löschen.

Beschränkung der Datenverarbeitung 
auf das für einen rechtmäßigen Zweck 
unbedingt erforderliche Maß

Jeder hat eine Rolle zu spielen: machen Sie mit! 

Mit diesem neuen Rahmen übernimmt das EPA die höchsten 
internationalen Standards und Best Practice, hält Schritt mit 
technologischen Entwicklungen und bleibt dabei den 
institutionellen Strukturen des EPA treu. Das Recht auf 
Privatsphäre und der Schutz der Daten aller Personen, die mit 
dem Amt interagieren, seien es Bedienstete oder externe 
Stakeholder, bilden den Kern dieser Reform.  

UNSERE GRUNDSÄTZE 

WER VERARBEITET
DIE DATEN

RECHTE FÜR
EINZELNE

Umfassender Schutz und klare Zuständigkeiten 

Zum Schutz der Privatsphäre und der 
personenbezogenen Daten von 
Bediensteten und Nutzern weltweit 

BEISPIELE FÜR
PERSONENBEZOGENE
DATEN 

SCHAFFUNG
EINES NETZWERKS

Scha�ung eines Netzwerks von 
Datenschutz-Verbindungspersonen 

MAPPING ALLER
VORGÄNGE

Mapping  aller 
Verarbeitungsvorgänge von 
personenbezogenen Daten 

im EPA

KONTAKTDATEN

KÖRPERLICHE MERKMALE

ENTSCHÄDIGUNGSDATEN

ORTSANGABEN

LEISTUNGSDATEN 

ONLINE-KENNUNGEN

SENSIBLE DATEN:
GESUNDHEITSDATEN, POLITISCHE
MEINUNGEN, SEXUELLE
ORIENTIERUNG

VERTRAULICHKEIT UND SICHERHEIT DER VERARBEITUNG

DATENSCHUTZ-FOLGENABSCHÄTZUNG

UMGANG MIT DATENSCHUTZVERLETZUNGEN

ÜBERMITTLUNG

ÜBERTRAGUNG

VERARBEITUNG BESONDERER KATEGORIEN PERSONENBEZOGENER DATEN

RECHTSMITTEL FÜR INTERNE UND EXTERNE BETROFFENE PERSONEN

DIE RICHTERLICHEN TÄTIGKEITEN DER BESCHWERDEKAMMERN SIND VON DER ZUSTÄNDIGKEIT DES DATENSCHUTZAUSSCHUSSES
UND VON DEN RECHTSMITTELMECHANISMEN AUSGESCHLOSSEN

Datenschutzexperten und Wissenschaft

INFORMATION

AUSKUNFT

BERICHTIGUNG

LÖSCHUNG (RECHT AUF VERGESSENWERDEN)

EINSCHRÄNKUNG DER VERARBEITUNG

DATENÜBERTRAGBARKEIT

WIDERSPRUCH

VOLLE 
ORGANISATORISCHE 
UNABHÄNGIGKEIT


